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tensis] quendam comitem in vasallum, qui Theodericus Bave dictus est, circa 
oras Reni beneficiatus [sic! lies beneficiaturn?]. O. Oppermann hat aus der 
Nachricht geschlossen, „der comitatus circa oras Reni“ sei „zu An­
fang des 11. Jahrhunderts ... von einem bischöflichen Vasallen ... verwal­
tet“ worden, und hat daher die Schenkung der Grafschaft im Jahr 1064 als 
„Restitution“ aufgefaßt240. Er hat jedoch in die Quelle, die ohnehin nicht 
zu den vertrauenerweckendsten gehört, mehr hineingelesen, als in ihr zu 
finden ist. Es heißt da nämlich nur, daß Theodericus Bave vom Bischof an 
der Rheinmündung ein Lehen bekommen habe; dagegen ist von der dor­
tigen Grafschaft überhaupt nicht die Rede. Wir sind infolgedessen auch 
nicht berechtigt, den Akt von 1064 als „Restitution“ zu bezeichnen.

Umstritten ist ferner, wer der in dem DH IV 128 erwähnte Theodricus 
comes sein soll: der minderjährige Dietrich V., der damals Anspruch auf die 
westfriesische Grafschaft erheben konnte, oder einer seiner gleichnamigen 
Vorfahren241? Die tatsächliche Gewalt dürfte in dem betroffenen Gebiet 
1064 Robert der Friese gehabt haben, der die verwitwete Mutter Dietrichs 
V. geheiratet hatte. Auf jeden Fall bereitete die Unterordnung des comitatus 
unter die Bischofskirche Schwierigkeiten, denn Herzog Gottfried (der 
Bucklige) von Lothringen mußte eingreifen und scheint vorübergehend 
auch einigen Erfolg gehabt zu haben242. Nach seinem Tod wandte sich das 
Blatt. 1076 wurde Bischof Konrad von Utrecht in der Schlacht bei Ijssel­
monde von Dietrich V. gefangen genommen, obwohl dieser sein Lehns­
mann war oder wenigstens hätte sein sollen. Doch das war bereits die Situa­
tion des beginnenden Investiturstreits, als Bischof und Graf wohl in ver-
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dazu O. Oppermann, Untersuchungen zur Geschichte von Stadt und Stift 
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Das Perfekt habuit steht der ersten Möglichkeit nicht entgegen; es braucht nicht 
zu bedeuten, daß der genannte Graf zum Zeitpunkt, da die Urkunde ausgestellt wurde, 
nicht mehr im Besitz der Grafschaft war.
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